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Die Reichsstadt Frankfurt als Rechts- und Gerichtslandschaft im Römisch-Deutschen Reich der Frühen
Neuzeit

In den letzten Jahren gab es umfangreiche Forschun-
gen zu der hÃ¶chsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich.
Wir wissen deshalb inzwischen viel Ã¼ber das Wir-
ken von Reichshofrat (RHR) und Reichskammergericht
(RKG). So kÃ¶nnen beispielsweise aufgrund der fort-
geschrittenen Verzeichnung der von beiden Gerichten
Ã¼berlieferten Prozessakten und deren statistischer Aus-
wertung weitgehende Aussagen zur Nutzung der beiden
Gerichte getroffen werden. Wer prozessierte? Und wel-
che StreitgegenstÃ¤ndewurden anhÃ¤ngig gemacht? Je-
doch stellen die vor RHR und RKG gebrachten Prozesse
nur einen Ausschnitt aller durch Recht lÃ¶sbaren Kon-
flikte der damaligen Zeit dar. Um die Nutzung der Justiz
umfassend beschreiben zu kÃ¶nnen und um einen de-
taillierteren Blick auf die rechtliche Streitkultur im Al-
ten Reich zu erhalten, ist es nÃ¶tig, Vorinstanzen und
auÃergerichtliche StreitschlichtungsmÃ¶glichkeiten zu
betrachten. Ein solches Forschungsvorhaben kann we-
gen seines umfassenden Ansatzes zunÃ¤chst nur durch
den Blick auf einzelne Territorien lohnend angegangen
werden. FÃ¼r diese Fragestellung ist die Stadt Frankfurt
a.M. prÃ¤destiniert, weil sich in der wichtigen Reichs-
und weltoffenen Handelsstadt auf kleinem Raum inmehr
oder weniger ausgeprÃ¤gter Form alle Erscheinungen
finden, die auch in anderen Territorien des Alten Reichs
anzutreffen waren. Am 1. und 2. Dezember 2005 tra-
fen sich deshalb im Institut fÃ¼r Stadtgeschichte Frank-
furt ca. 50 Wissenschaftler aus verschiedenen Fachberei-

chen, ummiteinander die Rechts- undGerichtslandschaft
Frankfurt a.M. nachzuzeichnen. Veranstalter dieser Ta-
gung war das Netzwerk Reichsgerichtsbarkeit, das Insti-
tut fÃ¼r Stadtgeschichte Frankfurt am Main und die Ge-
sellschaft fÃ¼r Reichskammergerichtsforschung e.V.

Zu Beginn wies Anja Amend vom Netzwerk Reichs-
gerichtsbarkeit in ihrem EinfÃ¼hrungsvortrag auf die
Intention der Tagung hin. Das Tagungsthema “Rechts-
und Gerichtslandschaft Frankfurt” beinhalte zwei As-
pekte: den der Landschaft und den des Rechts. Die Ge-
richtslandschaft Frankfurts sei geographisch nicht mit
dem Frankfurter Territorium identisch. Frankfurt sei als
eine vielgestaltige Kulturlandschaft zu betrachten, die
unter verschiedenen Gesichtspunkten beschreibbar sei.
Diese begriffliche Ebene kÃ¶nne das Forschungsinter-
esse der einzelnen BeitrÃ¤ge hervorragend bÃ¼ndeln.
Die Referentin betonte, dass insbesondere der Aspekt
des Rechts vielschichtig und deshalb von besonderem In-
teresse sei. Er werde institutionell vornehmlich durch
Gerichtsbarkeit vermittelt. Dabei mÃ¼ssten nicht nur
die stÃ¤dtischen Gerichte betrachtet werden, sondern
auch die Nutzung der Gerichte angrenzender Territorien,
ebenso die SpruchkÃ¶rper von jurisdiktionelle Autono-
mie beanspruchenden Personengruppen sowie konsen-
suale Streitschlichtungseinrichtungen. Der Aspekt des
Rechts habe zudem noch eine individuelle Seite. Man
kÃ¶nne sich der Rechts- und Gerichtslandschaft Frank-
furt a.M. auch darÃ¼ber nÃ¤hern, die Justiznutzung
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durch Einzelpersonen, Handelsgesellschaften, durch be-
stimmte soziale Gruppierungen, berufsstÃ¤ndische und
konfessionelle, sowie durch die Stadt als Prozesspartei zu
betrachten.

Nach diesem einfÃ¼hrenden Vortrag wurde die erste
Sektion “Foren” erÃ¶ffnet. Darin befassten sich die ers-
ten drei Referate mit Gerichten, die in der Stadt Frankfurt
a.M. angesiedelt waren.

Bernhard Diestelkamp (Kronberg) stellte den “An-
fang des Reichskammergerichts in Frankfurt am Main”
dar. Dieser sei schwierig gewesen. Trotz groÃer Vor-
zÃ¼ge, die die Reichsstadt Frankfurt a.M. fÃ¼r die
Einrichtung des hÃ¶chsten Gerichts im Heiligen
rÃ¶mischen Reich aufwies, stieÃ dessen Ansiede-
lung in der Reichsstadt selbst nicht auf Gegenliebe.
Die fortschrittliche und selbstbewusste Frankfurter
BÃ¼rgerschaft habe in dem Gericht ein Organ ge-
sehen, das die altstÃ¤ndisch-feudale Gesellschaft re-
prÃ¤sentierte, und das mit seinen zeremoniellen An-
sprÃ¼chen und Privilegien die innerstÃ¤dtische Verfas-
sung empfindlich zu stÃ¶ren drohte. Das RKG sei zwar
von Frankfurt a.M. auf kaiserliche Anordnung standes-
gemÃ¤Ã empfangen worden, jedoch hÃ¤tten sich die
Stadt und deren BÃ¼rger ihm gegenÃ¼ber reserviert
verhalten. GrÃ¶Ãere Spannungen seien jedoch ausge-
blieben, was dem Umstand geschuldet gewesen sei, dass
das Gericht bereits nach eineinhalb Jahren den ersten
Standort seines Wirkens wieder verlassen habe. Deshalb
habe es durch die nur kurze Anwesenheit des RKG auch
keine wichtigen VerÃ¤nderungen der stÃ¤dtischen Ver-
fasstheit gegeben.

Der zweite Beitrag der Tagung, gehalten von Anja Jo-
hann (Wehrheim), richtete den Blick auf die “Frankfur-
ter Gerichtsinstitutionen in der FrÃ¼hen Neuzeit”, die sie
anhand eines zusammenfassenden, Ã¼berblicksartigen
Modells darstellte. Die innerstÃ¤dtische Gerichtsland-
schaft sei durch eine Vielzahl von Institutionen geprÃ¤gt
gewesen. Hierbei seien insbesondere SchÃ¶ffenstuhl,
SchÃ¶ffenrat und SchÃ¶ffenreferier fÃ¼r grÃ¶Ãere zi-
vilrechtliche Streitigkeiten zustÃ¤ndig gewesen, und der
Rat der Stadt vor allem fÃ¼r KriminalfÃ¤lle. DarÃ¼ber
hinaus dienten die genannten Gerichte als Appellations-
instanz von Urteilen der BÃ¼rgermeisteraudienzen, des
Obersten Richters und bestimmter SachÃ¤mter, die Strei-
tigkeiten von geringerem Gewicht schlichteten. Die Ge-
richtsentwicklung inMittelalter und FrÃ¼her Neuzeit sei
geprÃ¤gt gewesen einerseits durch “VerÃ¤mterung”, d.h.
durch die zunehmende Zahl an Ãmtern einzelner Ver-
waltungsbereiche, die sich u.a. mit rechtlichen Proble-

men befassten, und zum anderen durch personelle Iden-
titÃ¤t. Es sei hÃ¤ufig vorgekommen, dass in verschie-
denen Gerichten dieselben Personen als SpruchkÃ¶rper
Recht sprachen. Dies erlÃ¤uterte Johann insbesondere an
SchÃ¶ffenstuhl, SchÃ¶ffenrat und SchÃ¶ffenreferier.

Nach diesem grundlegenden Einblick in die Frankfur-
ter Gerichtsbarkeit beschÃ¤ftigte sich Gabriela Schlick-
Bamberger (Frankfurt a.M.) speziell mit dem Gerichts-
organ der “JÃ¼ngeren BÃ¼rgermeisteraudienzen im 18.
Jahrhundert”. FÃ¼r Rechtsprechung inminder bedeuten-
den Angelegenheiten habe der Rat jÃ¤hrlich jeweils zwei
Mitglieder abgestellt, den “Ãlteren BÃ¼rgermeister” (aus
der 1. Ratsbank) und den “JÃ¼ngeren BÃ¼rgermeister”
(aus der 2. Ratsbank). Die BÃ¼rgermeister tag-
ten separat in jeweils reprÃ¤sentativ ausgestatteten
RÃ¤umen im RÃ¶mer mit sich Ã¼berschneidenden
ZustÃ¤ndigkeiten. ZunÃ¤chst wurde rein mÃ¼ndlich
verhandelt, spÃ¤ter sei die Protokollierung durchge-
setzt worden. Die streitigen Prozesse strukturierten sich
durch die abwechselnde Einbestellung der Streitparteien,
die Klage, Einreden, Repliken etc. vorbringen konnten.
Auch wenn die BÃ¼rgermeisteraudienzen eingerichtet
worden seien, um eine schnelle und effektive Recht-
sprechung in minder schweren Angelegenheiten zu ge-
wÃ¤hrleisten, sei es durch geschicktes Prozessieren der
Parteien dazu gekommen, dass die Prozesse sich in die
LÃ¤nge zogen. Schlick-Bamberger verdeutlichte das an
einem Beispielsfall.

Nach einer kurzen Pause schlossen sich Referate
an, die eine VerknÃ¼pfung Frankfurts a.M. mit aus-
wÃ¤rtigen Institutionen des Rechts aufzeigten.

So sprach Anja Amend (Frankfurt a.M.) Ã¼ber “Die
Beteiligung von JuristenfakultÃ¤ten in der Frankfurter
Rechtsprechung”. Da Frankfurt a.M. keine eigene Juris-
tenfakultÃ¤t hatte, mussten die stÃ¤dtischen Gerichte
auf auswÃ¤rtige Einrichtungen zurÃ¼ckgreifen, wenn
sie die Einbindung von JuristenfakultÃ¤ten fÃ¼r an-
gebracht hielten. In den vorgefundenen FÃ¤llen seien
die Akten im BemÃ¼hen um mÃ¶glichst groÃe Objek-
tivitÃ¤t nicht stets an eine, sondern an verschiedene
JuristenfakultÃ¤ten versandt worden. Insgesamt sei je-
doch ein restriktiver Umgang bei der Einbindung von
JuristenfakultÃ¤ten festzustellen. Das deute auf das Be-
mÃ¼hen der Stadt hin, die eigene Territorialmacht zu
stÃ¤rken. Die Aktenversendung sei als Inanspruchnah-
me fremder Hoheitsgewalt gewertet worden. Juristenfa-
kultÃ¤ten seien fast ausschlieÃlich bei Prozessen pro-
minenter StadtbÃ¼rger beteiligt worden, was ein Indiz
dafÃ¼r sei, dass die Frankfurter Richter sich in diesen
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FÃ¤llen besonders absichern und Verantwortung auÃer-
stÃ¤dtischen Einrichtungen zuschieben wollten. Denn
wenn eine lokal einflussreiche Partei sich durch das Ur-
teil eines stÃ¤dtischen Gerichts benachteiligt glaubte,
habe die Gefahr bestanden, dass diese Partei der Terri-
torialherrschaft in Frankfurt Schaden zufÃ¼gen konn-
te. Hinsichtlich des VerhÃ¤ltnisses des RKG und der
JuristenfakultÃ¤ten sei festzustellen, dass sich das Ge-
richt die rechtlichen Kernaussagen der Spruchkollegien
hÃ¤ufiger zu Eigen machte und damit letztlich durch die
reichsweite Geltungskraft seiner Entscheidungen auch
fÃ¼r eine Rechtsvereinheitlichung sorgte. Diese habe
wiederum dazu beigetragen, auf normativer Ebene inte-
grativ auf das Reich zu wirken.

Konrad Amman (Leipzig) referierte anschlieÃend
Ã¼ber den “Oberrheinischen Reichskreis Frankfurt-
Mainz”. Verbindungen zum Tagungsthema ergaben sich
insbesondere in zwei Aspekten: Die Reichsstadt Frank-
furt a.M. gehÃ¶rte dem Oberrheinischen Kreis an und
spÃ¤testens ab dem 17. Jahrhundert waren die Kreisor-
gane dort angesiedelt, vor allem fanden die Kreistage in
Frankfurt a.M. statt. Neben militÃ¤rischen und fiskali-
schenAufgaben sollten die Reichskreise zudem, wenn die
Notwendigkeit bestand, kammergerichtliche Urteile exe-
kutieren. Der Referent sprach Ã¼ber Aufbau und Funk-
tion des Kreises, sowie Ã¼ber interne Konflikte. An den
Oberrheinischen Reichskreis grenzte der Kurrheinische
Reichskreis, dessen Kreisorgane ebenfalls in Frankfurt
a.M. eine WirkungsstÃ¤tte gefunden hatten.

Hartmut Bock (Frankfurt a.M.) setzte sichmit der “In-
sinuation von Privilegien an Reichshofrat und Reichs-
kammergericht, um sie zu schÃ¼tzen und handt zu ha-
ben.” auseinander. Er nannte dabei vor allem die Insi-
nuation von “Privilegien der gemeinen JÃ¼dischheit”
und Privilegien der einflussreichen Familie Welser En-
de des 16. Jahrhunderts. Der Referent betonte, dass man
durch die Insinuation eine gÃ¼nstige Position vor den
Gerichten erlangte. Denn RKG und RHR hÃ¤tten insi-
nuierte Privilegien ohne erneuten Nachweis als dauer-
haft bestehend angesehen. Weiterhin beschrieb der Refe-
rent, dass die Insinuation von Privilegien ein wichtiges
Beispiel fÃ¼r die zunehmende Verschriftlichung gesell-
schaftlicher Prozesse darstelle. Im Unterschied zur un-
zugÃ¤nglich im Privatbesitz des Rechtsinhabers aufbe-
wahrten Privilegienurkunde habe die Insinuation des Pri-
vilegs eine Akte erzeugt, die bei einer Ã¶ffentlichen In-
stitution aufbewahrt wurde und deshalb auch jederzeit
einsehbar und reproduzierbar gewesen sei.

AnschlieÃend wandte sich JÃ¶rg Seiler (Koblenz)

den “Reichshofratsprozessen des Deutschen Ordens ge-
gen die Stadt Frankfurt a.M.” zu und schnitt damit
den Themenkreis der eigenen Gerichtsbarkeit von Au-
tonomie beanspruchenden Gruppen innerhalb der Stadt
Frankfurt an. Im Zentrum der AusfÃ¼hrungen standen
zwei Asylprozesse. Der Deutsche Orden habe in zwei
FÃ¤llen MÃ¶rdern Asyl gewÃ¤hrt und die Auslieferung
an stÃ¤dtische Beamte verweigert. Diese hÃ¤tten dar-
aufhin gewaltsam die KommendengebÃ¤ude geÃ¶ffnet.
Im sich anschlieÃenden Prozess vor dem RHR habe man
mit den gegensÃ¤tzlichen Rechts- und Autonomiean-
sprÃ¼chen argumentiert. Der RHR habe der Stadt wei-
tere Eingriffe unter Strafandrohung untersagt, sich je-
doch nicht wie beantragt zu den geschehenen Ãbergrif-
fen geÃ¤uÃert. JÃ¶rg Seiler wies abschlieÃend darauf
hin, dass in den Prozessen das SelbstverstÃ¤ndnis des Or-
dens auf dem Spiel stand. Auch in der sich Ã¤ndernden
Gesellschaft in der FrÃ¼hen Neuzeit habe man die eige-
ne Existenz unter besonders betonter Beibehaltung der
Ã¼berkommenen mittelalterlichen Formen zu wahren
gesucht.

Thomas Lau (Fribourg) beschÃ¤ftigte sich mit “Di-
plomatie und Recht”. Er sprach dabei Ã¼ber die Rolle
der kaiserlichen Residenten bei innerstÃ¤dtischen Kon-
flikten der FrÃ¼hen Neuzeit. Damit war ein weiteres
Kapitel im Themengebiet Justiznutzung angeschnitten:
Gelangten alle Konflikte vor die Gerichte, oder gab es
vorgelagerte SchlichtungsmÃ¶glichkeiten? Der Referent
sprach Ã¼ber die Residenten als Diplomaten zweiten
Ranges, die vom RHR in die Territorien des Reichs ent-
sandt wurden, damit diese dort vor allem Informationen
sammelten, um in KonfliktfÃ¤llen, mit denen sich der
RHR zu befassen hatte, ein mÃ¶glichst effektives Agie-
ren der obersten Reichsinstanz zu gewÃ¤hrleisten. Die
Residenten seien vom RHR hÃ¤ufig auch als Kommissa-
re eingesetzt worden. AuÃerdem habe es FÃ¤lle gegeben,
in denen Residenten die Lage fÃ¼r den eigenen gesell-
schaftlichen Aufstieg genutzt haben, so dass es in ihrer
TÃ¤tigkeit zu Verquickungen von eigenen Interessen mit
denen des Reichs und der lokalen Politik gekommen sei.

Mit diesem Vortrag schloss der erste Teil der Ta-
gung. In einem reich mit Bildmaterial unterlegten
Ã¶ffentlichen Abendvortrag zeichnete Anton Schindling
(TÃ¼bingen) die bauliche Entwicklung der Reichsstadt
Frankfurt vom Ende des Mittelalters bis zum Jahr 1800
nach. Am darauffolgenden Tag nahm die Tagung ihren
Fortgang mit der Sektion “Justiznutzung durch Individu-
en und Korporationen”.

Erster Redner war Michael MatthÃ¤us (Frankfurt
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a.M.). Er sprach Ã¼ber “Frankfurter Patrizier vor Ge-
richt” und stellte damit die politischeMachtelite der Stadt
in das Zentrum des Interesses. MatthÃ¤us fÃ¼hrte aus,
dass sich die Patrizier weitgehend aus dem Handels-
geschÃ¤ft zurÃ¼ckgezogen hatten und von Grundein-
kÃ¼nften lebten. Sie versuchten, ihren umfangreichen
Besitzstand mit allen zur VerfÃ¼gung stehenden Mit-
teln zu wahren. Dabei - so der Referent - ergriffen sie
sogar MaÃnahmen, die sie als Ratsmitglieder im Inter-
esse der Stadt verurteilten, beispielsweise die Anrufung
geistlicher Gerichte. Auch seien die hÃ¤ufigen Prozesse
um jeden Preis gefÃ¼hrt worden, ohne RÃ¼cksicht bei-
spielsweise auf die Prozesskosten, die so manches Mal
die eingeklagten Streitwerte Ã¼berstiegen hÃ¤tten. All
dies verdeutlichte Michael MatthÃ¤us anhand der Pro-
zesse des Hamman von Holzhausen (1467-1536).

Gabriele Marcussen-Gwiazda (Frankfurt a.M.) be-
schÃ¤ftigte sich in ihrem Referat “Eine SocietÃ¤t Handt-
lung betr.” mit der Personengruppe der wohlhabenden
GroÃhÃ¤ndler anhand des Beispiels der Liquidation der
Handelsgesellschaft Daniel de Briers, Gerhard Heusch
und Ruland Benoit gen. von Cassel im 17. Jahrhun-
dert. Die Liquidation sei unter Nutzung gruppeninterner
Schiedsleute, sog. Compromissare, erfolgt.WÃ¤hrend die
GroÃkaufleute hÃ¤ufig gegen Schuldner aus den niedri-
geren sozialen Schichten geklagt hÃ¤tten, sollten in kon-
fliktreichen Situationen untereinander die Gerichte nicht
eingeschaltet werden. DennÃ¶ffentliche Verhandlungen
hÃ¤tten die Gefahr des geschÃ¤ftlichen Vertrauensver-
lustes mit sich gebracht, der um jeden Preis vermieden
werden sollte.

Michael Rothmann (Frankfurt a.M.) referierte Ã¼ber
“Schulden vor Gericht. Die Frankfurter Messegerichts-
barkeit”, die durch das SchÃ¶ffengericht wahrgenom-
men wurde. Die Stadt habe es verstanden, seit dem
Mittelalter durch Privilegienerwerb eine ausschlieÃliche
ZustÃ¤ndigkeit in Messestreitigkeiten zu begrÃ¼nden.
Die Verfahren fanden zunÃ¤chst nach der deutschen
Rechtstradition mÃ¼ndlich, spÃ¤ter nach dem mit
der Frankfurter Reformation von 1578 rezipierten ge-
meinen Zivilprozess schriftlich statt. Das Gesetz ent-
hielt zudem auch Bestimmungen Ã¼ber die Einrich-
tung eines stÃ¤dtischen Schiedsgerichts, durch das die
MÃ¶glichkeit eingerÃ¤umt gewesen sei, Streitigkeiten
schnell und konsensual zu lÃ¶sen. Im zweiten Teil des
Referates stellte Herr Rothmann den Ablauf des gemei-
nen Zivilprozesses anhand der Bestimmungen der Frank-
furter Reformation dar.

Robert Riemer (Greifswald) sprach Ã¼ber “Hamburg

und Frankfurt vor dem Reichskammergericht - ein Ver-
gleich mit besonderer BerÃ¼cksichtigung der Handels-
und Handwerksprozesse”. Er verglich die StÃ¤dte durch
statistische Auswertung der Prozessakten. Frankfurt a.M.
und Hamburg wiesen eine ungefÃ¤hr Ã¤hnliche Anzahl
an Ã¼berlieferten Prozessen am RKG auf (ca. 1.500). Bei-
de StÃ¤dte seien zudem zu Beginn der FrÃ¼hen Neu-
zeit gleich groÃ gewesen, wobei sich Hamburg im Lau-
fe der Zeit stÃ¤rker entwickelt hÃ¤tte. Die von bei-
den StÃ¤dten erlangten Appellationsprivilegien hÃ¤tten
wenig Auswirkung auf die absolute HÃ¶he des Pro-
zessaufkommens gehabt. Die meisten Prozesse konn-
ten vom RKG innerhalb von drei Jahren erledigt wer-
den. AnschlieÃend erlÃ¤uterte Herr Riemer anhand von
Grafiken nÃ¤her, welche Personengruppen besonders
hÃ¤ufig am RKG auftraten. Dies seien in beiden Handels-
stÃ¤dten mit Abstand Kaufleute und Handwerker gewe-
sen, wobei es hinsichtlich der ProzessgegenstÃ¤nde Un-
terschiede gegeben habe.

Mit seinem Vortrag “Das Handwerk, die Gerichte
und geschichtswissenschaftliche Aporien. Anmerkungen
zur Rechtsgeschichte des Frankfurter âZunfthandwerks’
wÃ¤hrend der FrÃ¼hen Neuzeit” wendete sich Robert
Brandt (Frankfurt a.M.) speziell der sozialen Gruppe der
Handwerker zu. ZunÃ¤chst fÃ¼hrte der Referent aus,
dass der Frankfurter Rat seit dem 14. Jh. die politi-
sche Einflussnahme von ZÃ¼nften unterband. Damit sei
ein konfliktreiches VerhÃ¤ltnis zwischen demHandwerk
und dem Patriziat gesetzt gewesen. Der zweite Teil des
Vortrages befasste sich mit den judiziellen Auswirkun-
gen der Entmachtung. Den Handwerkern sei auch die in-
terne Streitschlichtung untersagt worden, so dass diese
sich an die stÃ¤dtischen Gerichte wenden mussten. Der
Referent betonte, dass dies sehr zum Missfallen des Ra-
tes in sehr umfangreichem MaÃ geschehen sei. Im quel-
lenkritischen dritten Teil seines Vortrages stellte Robert
Brandt mit Blick auf die Ergebnisse der bisherigen hand-
werksgeschichtlichen Forschung die Frage, ob die Akten
Ã¼berhaupt geeignet seien, zuverlÃ¤ssige Auskunft zu
geben. In den Ã¼berliefertenQuellen kÃ¤men die Hand-
werker nicht selbst zu Wort, sondern Ratsleute oder ju-
ristisch geschulte Parteivertreter.

Eine weitere Sondergruppe der Frankfurter Ein-
wohnerschaft betrachtete Gudrun Petasch (Frankfurt
a.M.) in ihrem Vortrag “âZur Ehre Gottes, zum ewi-
gen Heil und zur Ordnung in unseren Kirchen…’ - All-
tag und Grenzen religiÃ¶s induzierter Selbstverwaltung
in zwei franzÃ¶sisch-reformierten Exilkirchen des 17.
und frÃ¼hen 18. Jahrhunderts”. Es stand die Lebens-
welt der franzÃ¶sisch-reformierten Exulanten imMittel-
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punkt des Interesses, die ihre eigenen religiÃ¶sen For-
men in die Stadt brachten. Petasch beleuchtete die Kon-
fliktlÃ¶sungsstrategien dieser Gruppe exemplarisch am
Beispiel der AffÃ¤re de Lile aus der Mitte des 17. Jahr-
hunderts. Hier kam es zu Spannungen innerhalb der
franzÃ¶sisch-reformierten Kirche, weil der Frankfurter
Lehrer de Lile die ZuchtmaÃnahmen des Konsistori-
ums nicht anerkennen wollte und, um seine Interes-
sen durchzusetzen, auf Nachbargemeinden im Umland
auswich. Die Referentin betonte, dass die franzÃ¶sisch-
reformierte Gemeinde Frankfurts jurisdiktionelle Auto-
nomie in ihren Angelegenheiten beanspruchte und des-
halb zunÃ¤chst die Streitschlichtung selbst versuchte.
Dabei musste sie sich auch mit den ebenfalls auf Auto-
nomie bedachten Nachbargemeinden in Verbindung set-
zen und um Hilfe bitten. Letztendlich seien die MaÃ-
nahmen des Frankfurter Konsistoriums jedoch ohne Er-
folg geblieben, so dass es die Landesherrschaft einschal-
tete, die den Konflikt rasch beendete. Die Art der Streit-
beilegung zeige, dass Streitigkeiten, die von den betei-
ligten Streitparteien um der religiÃ¶sen Selbstbehaup-
tung wegen gefÃ¼hrt worden waren, de facto auch der
SÃ¤kularisierung Vorschub leisten konnten.

Matthias Kloft (Frankfurt a.M.) wandte sich an-
schlieÃend in seinem Vortrag “Jus dioecesanum zwi-
schenMainz und Frankfurt” der katholischenMinderheit
in Frankfurt a.M. zu. In der lutherischen Stadt seien die
Katholiken geduldet worden, weil der Rat darauf bedacht
gewesen sei, sich die Gewogenheit des Kaisers zu erhal-
ten, um nicht die kaiserlichenMesseprivilegien zu verlie-
ren. Der Rat habe den Katholiken allerdings keinen po-
litischen Einfluss einrÃ¤umen wollen. Nach kurzzeitiger
Vertreibung undWiederansiedelung erhielten die Katho-
liken 1548 ihren Frankfurter Kirchenbesitz zurÃ¼ck, so
dass sie bei 10 % Anteil an der GesamtbevÃ¶lkerung ca.
80 % des Kirchengrundes innehatten. Rechtlich gesehen
seien die Katholiken eine eigenstÃ¤ndige Gruppe gewe-
sen, die vornehmlich dem Erzbischof von Mainz unter-
standen hÃ¤tten, der beispielsweise auch allein verant-
wortlich die Priester in der Stadt eingesetzt habe, wel-
che alle starke Gegenreformatoren gewesen seien und
die Ergebnisse des Tridentinums vollstÃ¤ndig umgesetzt
hÃ¤tten. Der Referent schilderte anschlieÃend Probleme
im Miteinander. Vor allem in Ehesachen sei es zu Kon-
flikten gekommen, da sowohl der Rat als auch die katho-
lische Kirche Hoheitsbefugnisse beansprucht hÃ¤tten.

Der letzte Vortrag der Tagung, gehalten von Andre-
as Gotzmann (Erfurt), beschÃ¤ftigte sichmit “jÃ¼discher
Rechtsautonomie - Struktur und Praxis jÃ¼discher Ge-
richtsbarkeiten in Frankfurt a.M.” ZunÃ¤chst konstatier-

te der Referent allgemein ein Defizit bei der Erforschung
jÃ¼discher Lebenswelten in der FrÃ¼hen Neuzeit, und
wandte sich anschlieÃend konkret der Lage der Juden
in Frankfurt zu. Diese seien aufgrund kaiserlicher und
stÃ¤dtischer Privilegien aufgenommen worden. Aller-
dings habe es hinsichtlich Reichweite und Ausgestal-
tungskompetenz des Schutzes durch die Stadt zwischen
der Stadt Frankfurt und der jÃ¼dischen Gemeinde un-
terschiedliche Auslegungen gegeben, was zu Konflikten
gefÃ¼hrt habe. AnschlieÃend wandte sich der Referent
der Streitschlichtung zu. In Frankfurt a.M. habe der Rat
angeordnet, dass “wichtige” Angelegenheiten von den
stÃ¤dtischen und “weniger wichtige” von jÃ¼dischen
Gerichten abzuhandeln seien. Zwischen Rat und Juden
sei nun die Bestimmung der Termini “wichtig” und “we-
niger wichtig” umstritten gewesen. In der Rechtspra-
xis hÃ¤tten sich im Laufe der Zeit feste Rechtsstruktu-
ren herausgebildet, wobei die rabbinische Gerichtsbar-
keit in Zivilsachen eher schwach geblieben sei. Der Re-
ferent konnte zudem feststellen, dass die jÃ¼dische Be-
vÃ¶lkerung die WahlmÃ¶glichkeiten hinsichtlich der
zur VerfÃ¼gung stehenden Gerichte nutzte. Es habe
durch alle sozialen Schichten hindurch Juden gegeben,
die nur den Rat zur Streitbeilegung einschalteten, als
auch Juden, die nur die rabbinischen Gerichte anriefen.

Die alles umfassende Gestalt der Rechts- und Ge-
richtslandschaft Frankfurt warThema der Schlussdiskus-
sion. Bevor sie fÃ¼r alle Tagungsteilnehmer erÃ¶ffnet
wurde, hatten die Mitglieder des Podiums das Wort. Die-
ses setzte sich aus den Frankfurter Wissenschaftlern Ro-
bert Brandt, Albrecht Cordes, Notker Hammerstein und
Michael Stolleis zusammen. In der Einleitung fragte Al-
brecht Cordes zuspitzend, wie sich die Rechts- und Ge-
richtslandschaft Frankfurt aus der dargebotenen Vielfalt
an BeitrÃ¤gen konstituiere. Diese Frage wurde von Ro-
bert Brandt aufgegriffen. Das die Vielfalt Vereinende sei
vor allem im geographischen Bezug gegeben gewesen.
Michael Stolleis skizzierte aus der Gesamtschau der Re-
ferate ein Modell der Justiznutzung in Frankfurt in der
FrÃ¼hen Neuzeit. Dabei seien mehrere Gruppen kon-
statierbar: das Patriziat, das auf Statuswahrung bedacht
und deshalb besonders prozessfreudig war, Kaufleute, die
die auf ihre BedÃ¼rfnisse im Handelsalltag zugeschnit-
tene schnelle Messegerichtsbarkeit in Anspruch nah-
men und kontrÃ¤r dazu konfliktbeladene Angelegenhei-
ten untereinander diskret auÃergerichtlich-konsensual
regelten, sowie religiÃ¶se und berufsstÃ¤ndische Grup-
pen, die bei Streitigkeiten mÃ¶glichst auf eine autono-
me Gerichtsbarkeit zurÃ¼ckgriffen, soweit sie diese po-
litisch gegen die MachtansprÃ¼che des Rates aufrecht

5



H-Net Reviews

erhalten konnten. Notker Hammerstein wies darauf hin,
dass die PluralitÃ¤t der zur VerfÃ¼gung stehenden Ent-
scheidungsinstanzen auch Nachteile mit sich bringe. Das
auf der Tagung nachgezeichnete Bild von der Rechts-
undGerichtslandschaft Frankfurt sei jedoch typisch fÃ¼r
Territorien der FrÃ¼hen Neuzeit. Die Reichsstadt Frank-
furt, in der alle gesellschaftlichen PhÃ¤nomene auf
kleinstem Raum versammelt waren, habe die anstehen-
den Probleme oft frÃ¼her gelÃ¶st als die groÃen Terri-
torien. Auf der anderen Seite habe die Frankfurter Klein-
teiligkeit groÃe LÃ¶sungsentwÃ¼rfe verhindert. Auftre-
tende Konflikte seien vornehmlich rechtlich und weniger
durch Politik gelÃ¶st worden, wie dies anders beispiels-
weise in Frankreich oder England geschehen sei.

Nach den Schlussbetrachtungen der Mitglieder des
Plenums schloss sich die allgemeine Diskussion an. Da-
bei kristallisierte sich folgendes heraus: Die Rechts- und
Gerichtslandschaft Frankfurt a.M. konnte in ihrer groÃen
Vielfalt nachgezeichnet werden. Wie bereits im Einlei-
tungsreferat vermutet, stellt sie sich nicht als eine abge-
schlossene, homogene und hierarchisch durchorganisier-
te Landschaft dar, sondern vielmehr als PluralitÃ¤t der
MÃ¶glichkeiten und Formen. Die Einwohner und Besu-
cher Frankfurts konnten im Konfliktfall meist zwischen
verschiedenen Formen der Streitbeilegung wÃ¤hlen, und
es standen ihnen teils fÃ¼r ihre besonderen Interes-
senlagen spezielle Streitschlichtungsinstanzen zur Ver-
fÃ¼gung.

Zuerst ist die ordentliche Gerichtsbarkeit der
Stadt Frankfurt a.M. zu nennen, wie sie in Rat,
SchÃ¶ffenstuhl, SchÃ¶ffenrat und SchÃ¶ffenreferier
bestand. Von Urteilen dieser Institutionen war die
Appellation an die hÃ¶chsten Gerichte im Reich
mÃ¶glich. Die stÃ¤dtischen Gerichte arbeiteten nach
dem rezipierten gemeinen Zivilprozess. FÃ¼r die
Streitbeilegung in geringfÃ¼gigeren Konflikten hatte
Frankfurt zudem spezielle Ãmter eingerichtet, sowie
BÃ¼rgermeisteraudienzen bzw. den Obersten Richter.
FÃ¼r schnell abzuurteilende Messestreitigkeiten war
der SchÃ¶ffenstuhl zustÃ¤ndig, fÃ¼r dessen effekti-
ve Messegerichtsbarkeit umfassende kaiserliche Zu-
stÃ¤ndigkeitsprivilegien verliehen worden waren.

Neben den Prozessen vor den stÃ¤dtischen Gerich-

ten gab es auch andere Formen der Streitbeilegung. Vor
einem Prozessgang konnten Konflikte durch Informati-
on bzw. Politik gelÃ¶st werden. Kaufleute versuchten
in sensiblen Bereichen mit gruppeninterner Mediation
zu arbeiten. Den entmachteten Handwerkern hingegen
stand ein solches Instrumentarium nicht mehr zur Ver-
fÃ¼gung, sie mussten den Weg vor die stÃ¤dtischen Ge-
richte gehen. Die verschiedenen religiÃ¶sen Gemein-
schaften Frankfurts stellten nach MÃ¶glichkeit fÃ¼r
Auseinandersetzungen unter ihren Gemeindegliedern ei-
gene SpruchkÃ¶rper zur VerfÃ¼gung. Hierbei kam es
zu Kompetenzkonflikten mit dem Rat, der zugunsten
des eigenen Regiments viele StreitgegenstÃ¤nde nicht
als innerreligiÃ¶se, sondern als stÃ¤dtische Angele-
genheiten ansah und damit die ZustÃ¤ndigkeit der
stÃ¤dtischen Gerichte begrÃ¼ndete. Aus politischen
RÃ¼cksichtnahmen und faktischen Gegebenheiten war
es ihm dabei aber oftmals verwehrt, den eigenen Macht-
anspruch kraftvoll durchzusetzen oder Umgehungen zu
verhindern. Allgemein wurden sowohl von der Justiz
durch Aktenversendung an JuristenfakultÃ¤ten als auch
von den Prozessparteien selbst (hier vor allem durch Ap-
pellation an die hÃ¶chsten Gerichte im Reich) Rechtsin-
stanzen auÃerhalb Frankfurts a.M. eingeschaltet, um der
MÃ¶glichkeit innerstÃ¤dtischer Parteilichkeit zu begeg-
nen.

BezÃ¼glich der Justiznutzung konnten Unterschie-
de zwischen den einzelnen Personengruppen festgestellt
werden. Reiche nutzten die Justiz stÃ¤rker als Arme.
Ein besonders groÃes Prozessaufkommen bestand, wenn
es rechtliche Konflikte zwischen sozial hÃ¶her gestell-
ten Personen mit sozial auf niedrigerem Rang Stehenden
gab. Und die Gerichte wurden dann stÃ¤rker bemÃ¼ht,
wenn keine internen, gÃ¼tlichen Streitschlichtungsein-
richtungen zur VerfÃ¼gung standen.

Die Tagung hat deutlich gezeigt, dass sich die Er-
forschung und Beschreibung der Justiznutzung im Al-
ten Reich nicht befriedigend durchfÃ¼hren lÃ¤sst, wenn
man sich nicht in umfassender Weise mit den struktu-
rellen Gegebenheiten der Rechts- und Justizlandschaft
einzelner Territorien auseinander setzt, wie es hier ein-
drucksvoll am Beispiel der Reichsstadt Frankfurt a.M. ge-
schehen ist.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Steffen Wunderlich. Review of , Die Reichsstadt Frankfurt als Rechts- und Gerichtslandschaft im Römisch-

6

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/


H-Net Reviews

Deutschen Reich der Frühen Neuzeit. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. January, 2006.

URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=28465

Copyright © 2006 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistri-
buted for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For
permission please contact H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.

7

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=28465
mailto:H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU

